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Beschluss 

 

A. 

… 

 

             B. 

Aus den Gründen zu A. und zum Ausgleich unterschiedlicher Belastungen wird die richterliche 

Geschäftsverteilung bei dem Amtsgericht Osnabrück mit Wirkung zum 01.08.2024 wie folgt geändert: 

 

I. Zivilsachen 

 Die Verteilung der Neueingänge in Zivilsachen gemäß Randziffer 8 wird wie folgt geändert:  

 Dezernat 2 (Fleige)   nimmt an 4 Durchgängen, 

 Dezernat 25 (Böddeling)   nimmt an 2 Durchgängen, 

 Dezernat 3 (Both)   nimmt an 2 Durchgängen und 

 Dezernat 7 (Zurheide)   nimmt an 12 Durchgängen teil. 

 

II. Familiensachen 

 Die Verteilung der Neueingänge in Familiensachen gemäß Randziffer 46 wird wie folgt geändert:  

   Dezernat 16 (Paulmann)   nimmt an 11 Durchgängen teil. 

 Ziffer 49 der Geschäftsverteilung wird wie folgt geändert: 

 Für alle Verfahren betreffend die Unterbringung und freiheitsentziehenden Maßnahmen bei 

 Minderjährigen nach § 1631 b BGB und dem Nds.Psych KG sind im monatlichen Wechsel die 

 Dezernate in der Reihenfolge 21, 18, 16, 17, 21, 19, 20, 19, 16, 20, 17, 35 zuständig, 

 beginnend mit dem Dezernat 21 im Januar 2024. 

III. Strafsachen 

 Die Verteilung von Straf- und Bußgeldverfahren gemäß Randziffer 102 wird wie folgt geändert: 

 Dez. 29 (Dr. Koring)  nimmt an 12 Durchgängen teil. 

Osnabrück, den     .07.2024 
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